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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
VB 2/S-BC   Strategisches Beteiligungscontrolling

Beteiligt:

Betreff:
Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidung gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW 
Bestellung eines stimmberechtigten Vertreters/ einer stimmberechtigten Vertreterin 
der Stadt Hagen für die Gesellschafterversammlung der HAGENagentur 
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus mbH 
(HAGENagentur) (0561/2021)

Beratungsfolge:
24.06.2021 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung (Vorlage 
0561/2021) gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW.
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Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagern genehmigt die Dringlichkeitsentscheidung (Vorlage 
0561/2021) gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW. Die Dringlichkeit ist der o. g. Vorlage 
zu entnehmen. Sie ist als Anlage beigefügt.

Die Dringlichkeitsentscheidung wurde zwischen dem Ersten Beigeordneten und 
Stadtkämmerer Herrn Christoph Gerbersmann in Vertretung für den 
Oberbürgermeister und Ratsherrn Claus Rudel am 25.05.2021 in Hagen getroffen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
x sind nicht betroffen

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
x keine Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen
x Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


